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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

13.09.1988 

Geschäftszahl 

87/04/0058 

Rechtssatz 

Es besteht keine Verpflichtung der Gewerbebehörde, die Gewerbeberechtigung lediglich befristet bis zum 
Ablauf der Probezeit im Strafverfahren zu entziehen. 


